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hat der 5. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 26. April 2018 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Vormeier,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Stengelhofen-Weiß,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Störmer,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Harms und  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Holtbrügge 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Es wird festgestellt, dass der Rechtsstreit in der Hauptsa-
che erledigt ist. 
 
Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
vom 5. April 2017 und das Urteil des Verwaltungsgerichts 
München vom 7. Dezember 2016 sind wirkungslos. 
 
Die Beklagte trägt die Kosten des gesamten Verfahrens. 
Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Beteiligten haben im Ausgangsverfahren über die Verpflichtung der Beklag-

ten gestritten, den Kläger vorläufig gemäß § 42a SGB VIII in Obhut zu nehmen.  

 

Der unbegleitet in das Zuständigkeitsgebiet der Beklagten eingereiste Kläger 

wurde Anfang September 2016 von dieser vorläufig in Obhut genommen. 

Nachdem die Beklagte aufgrund eines Alterseinschätzungsgesprächs zu der 

Überzeugung  gelangt war, dass der Kläger achtzehneinhalb Jahre alt und da-
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mit volljährig sei, wurde er aus der vorläufigen Inobhutnahme entlassen. Hier-

gegen erhob er Klage und stellte zugleich einen Eilrechtsschutzantrag. Das 

Verwaltungsgericht verpflichtete die Beklagte im Wege der einstweiligen Anord-

nung, den Kläger einstweilen wieder vorläufig in Obhut zu nehmen, da zur Al-

tersbestimmung ein ärztliches Gutachten eingeholt werden müsse. Die Beklag-

te nahm daraufhin den Kläger wieder vorläufig nach § 42a SGB VIII in Obhut. 

Diese Maßnahme beendete sie zwei Tage später und nahm den Kläger noch 

vor der im Hauptsacheverfahren durchgeführten mündlichen Verhandlung vor 

dem Verwaltungsgericht gemäß § 42 SGB VIII in Obhut. 

 

Das Verwaltungsgericht und der Verwaltungsgerichtshof haben die Beklagte im 

Hauptsacheverfahren verpflichtet, den Kläger vorläufig nach § 42a SGB VIII in 

Obhut zu nehmen. Zur Begründung hat der Verwaltungsgerichtshof ausgeführt, 

dass das Alter des Klägers nicht allein aufgrund einer qualifizierten Inaugen-

scheinnahme festgestellt werden könne, vielmehr sei hier wie in allen Fällen, in 

denen die Minderjährigkeit nicht ohne Weiteres angenommen oder ausge-

schlossen werden könne, ein ärztliches Gutachten einzuholen. Hiergegen rich-

tet sich die Revision der Beklagten. 

 

Zwischenzeitlich hat die Beklagte den Kläger aus der Inobhutnahme gemäß 

§ 42 SGB VIII entlassen und ihm Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII be-

willigt.  

 

Der Kläger hat einem Hinweis des Senats folgend die Hauptsache für erledigt 

erklärt.  

 

Die Beklagte hat der Erledigungserklärung widersprochen und verfolgt ihr Revi-

sionsbegehren weiter. Dazu macht sie geltend, sie habe wegen Wiederho-

lungsgefahr und allgemein im Verhältnis zu anderen jungen Geflüchteten, die 

um ihre vorläufige Inobhutnahme bäten, ein Interesse an einer höchstrichterli-

chen Klärung, was unter einem "Zweifelsfall" im Sinne des § 42f SGB VIII zu 

verstehen und unter welchen Voraussetzungen demzufolge im Rahmen der 

Altersfeststellung ein ärztliches Gutachten einzuholen sei.  
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II 

 

Der Feststellungsantrag ist zulässig und begründet. 

 

Dies führt zur Feststellung der Erledigung in der Hauptsache und entsprechend 

§ 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO i.V.m. § 173 VwGO zur Feststellung der Wirkungslo-

sigkeit der Urteile der Vorinstanzen (vgl. BVerwG, Urteil vom 1. September 

2011 - 5 C 21.10 - juris Rn. 9). 

 

1. Mit der einseitig gebliebenen Erledigungserklärung hat der Kläger von sei-

nem ursprünglichen Antrag auf Verpflichtung der Beklagten zu seiner vorläufi-

gen Inobhutnahme Abstand genommen und begehrt nunmehr in zulässiger 

Weise die Feststellung, dass die Hauptsache erledigt ist. Der Übergang vom 

ursprünglichen Klage- bzw. Rechtsmittelantrag zum Erledigungsfeststellungsan-

trag unterliegt nicht den Einschränkungen der §§ 91, 142 VwGO. Der Kläger 

durfte auch noch im Revisionsverfahren den Rechtsstreit in der Hauptsache für 

erledigt erklären (stRspr; vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 1. September 2011 

- 5 C 21.10 - juris Rn. 10 m.w.N.). 

 

2. Die einseitig gebliebene Erledigungserklärung führt zur Erledigungsfeststel-

lung, weil ausgehend von dem ursprünglichen Antrag objektiv ein erledigendes 

Ereignis eingetreten ist (2.1) und die Beklagte kein schutzwürdiges Interesse an 

einer Sachentscheidung hat (2.2). 

 

2.1 Der Rechtsstreit hat sich in der Hauptsache erledigt.  

 

Ein Rechtsstreit erledigt sich, wenn dem Klagebegehren nach Klageerhebung 

durch ein außerprozessuales Ereignis die Grundlage entzogen wird und die 

Klage aus diesem Grund für den Kläger gegenstandslos geworden ist (BVerwG, 

Urteil vom 31. Oktober 1990 - BVerwG 4 C 7.88 - BVerwGE 87, 62 <64 f.>). Der 

Begriff des Klagebegehrens deckt sich dabei mit dem des prozessualen An-

spruchs, der zusammen mit dem tatsächlichen Lebenssachverhalt, aus dem der 

Kläger sein Begehren herleitet, den Streitgegenstand definiert (Rennert, in: 
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Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 88 Rn. 7 und § 121 Rn. 23 ff.). Gemessen 

daran hat sich das Klagebegehren des Klägers erledigt.  

 

Streitgegenstand ist der nach unbegleiteter Einreise geltend gemachte An-

spruch des Klägers auf Verpflichtung der Beklagten, ihn gemäß § 42a SGB VIII 

vorläufig in Obhut zu nehmen. Der Kläger hat mit der von ihm persönlich zur 

Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts 

erhobenen Klage - entgegen der Auffassung der Beklagten - allein diese Ver-

pflichtung begehrt. Das ergibt sich zwar noch nicht unmittelbar aus dem Wort-

laut der protokollierten Erklärung des Klägers. Danach hat er unter Bezugnah-

me auf den die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII ablehnenden Bescheid der 

Beklagten vom 5. September 2016 beantragt, die Beklagte zu verpflichten, ihn 

in Obhut zu nehmen. Die Klagebegründung gibt aber eindeutig zu erkennen, 

dass der Kläger die aus seiner Sicht fehlerhafte Altersbestimmung angreift. 

Damit hat sich der Antrag auf die Verpflichtung der Beklagten zur vorläufigen 

Inobhutnahme gemäß § 42a SGB VIII bezogen, in deren Rahmen die Altersbe-

stimmung zu erfolgen hat und zu klären ist, ob der Betreffende an der bundes-

weiten Verteilung teilnimmt und wohin er möglicherweise verteilt wird (§ 42a 

Abs. 5, § 42b SGB VIII). Allein dieses Verständnis entspricht auch der Konzep-

tion des Gesetzes, wonach eine vorläufige Inobhutnahme ausländischer Kinder 

und Jugendlicher im Falle ihrer unbegleiteten Einreise ihrer späteren Inobhut-

nahme nach § 42 SGB VIII vorgeschaltet ist. Auf diesen Klageantrag hat der 

Kläger in der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Bezug ge-

nommen, das ihn ebenfalls allein als Antrag auf die Verpflichtung der Beklagten 

zur vorläufigen Inobhutnahme des Klägers aufgefasst hat. Zu keinem Zeitpunkt 

des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens hat der Kläger Anlass zu der Annah-

me gegeben, er könnte sein Klagebegehren geändert oder um die Verpflichtung 

der Beklagten zu seiner Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII oder der Gewäh-

rung von Hilfen zur Erziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII erweitert haben. Diese 

beiden Verpflichtungen sind im erstinstanzlichen Verfahren in keiner Weise 

thematisiert worden. Dementsprechend ist auch das Berufungsgericht nicht auf 

eine etwaige Klageänderung oder -erweiterung eingegangen, sondern hat an-

tragsgemäß die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Dabei hat es sich 

eingehend mit den Voraussetzungen auseinandergesetzt, unter denen nach 

13 



- 6 - 
 
 

Maßgabe des § 42f SGB VIII zur Feststellung der Minderjährigkeit unbegleitet 

eingereister ausländischer Personen eine ärztliche Untersuchung zu veranlas-

sen ist. Auch daraus ist zu folgern, dass das Berufungsgericht das Begehren 

des Klägers gleichsam als auf die vorläufige Inobhutnahme beschränkt ver-

standen hat. Denn § 42f SGB VIII befasst sich nach seinem unmissverständli-

chen Wortlaut in Absatz 1 Satz 1 mit der Altersfeststellung "im Rahmen der vor-

läufigen Inobhutnahme".  

 

Dem so zu verstehenden Klagebegehren hat die Beklagte durch die Inobhut-

nahme des Klägers nach § 42 SGB VIII die Grundlage entzogen. Es ist demzu-

folge für den Kläger gegenstandslos geworden. Er kann, nachdem er durch die 

Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII die nachfolgende Stufe der Schutzgewäh-

rung durch das Jugendamt erreicht hat, sinnvollerweise kein rechtlich schüt-

zenswertes Interesse daran haben, (nur) vorläufig in Obhut genommen zu wer-

den.  

 

Der Einwand der Beklagten, mit der Inobhutnahme des Klägers nach § 42 

SGB VIII habe sie lediglich die notwendigen rechtlichen Konsequenzen aus 

dem Eilbeschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 

17. Oktober 2016 (M 18 E 16.4362) gezogen, geht fehl. Dieser Beschluss hat 

die Beklagte im Wege der einstweiligen Anordnung lediglich verpflichtet, den 

Kläger vorläufig gemäß § 42a SGB VIII in Obhut zu nehmen und in einer geeig-

neten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung unterzubringen. Mit ihrer Inobhut-

nahme des Klägers gemäß § 42 SGB VIII ist die Beklagte über diese Verpflich-

tung hinausgegangen. Die Gründe hierfür sind unerheblich. 

 

2.2 Entgegen der Ansicht der Beklagten ist die Hauptsacheerledigung hier fest-

zustellen, ohne dass noch zu prüfen ist, ob die ursprüngliche Klage begründet 

war.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts erfordert die Fest-

stellung der Hauptsacheerledigung auf die einseitige Erledigungserklärung der 

Klägerseite hin zwar dann die Überprüfung der Zulässigkeit und der Begründet-

heit des ursprünglichen Klagebegehrens, wenn die Beklagtenseite sich für ihren 
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Widerspruch gegen die Erledigungserklärung und ihr Festhalten an ihrem bis-

herigen Antrag auf ein nach den Maßstäben des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO 

schutzwürdiges Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung berufen kann, 

dass die Klage vor ihrer Erledigung unzulässig oder unbegründet war (BVerwG, 

Urteil vom 1. September 2011 - 5 C 21.10 - juris Rn. 14 m.w.N.). Die Beklagte 

verfügt jedoch nicht über ein solches berechtigtes Interesse. 

 

a) Die von ihr geltend gemachte Wiederholungsgefahr, der Kläger könne das-

selbe Begehren in absehbarer Zeit erneut an sie herantragen, besteht nicht.  

 

Eine Wiederholungsgefahr muss sich auf den Streitgegenstand des betreffen-

den Verfahrens beziehen. Die von der Beklagten angesprochene Möglichkeit 

der Aufhebung von Bescheiden über die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII 

oder die Bewilligung von Hilfen zur Erziehung nach §§ 27, 34 SGB VIII würde 

unter Umständen zu einem verwaltungsgerichtlichen Streitverfahren über die 

Rechtmäßigkeit einer solchen Aufhebungsentscheidung führen. Dies wäre aber 

selbst dann ein anderer als der vorliegende Streitgegenstand, wenn in diesen 

Verfahren auch das Alter des Klägers und die Modalitäten seiner Feststellung 

eine Rolle spielten. Insbesondere würden etwaige Aufhebungsentscheidungen 

aber den Kläger nicht in einen Zustand "vor" seiner vorläufigen Inobhutnahme 

zurückversetzen.  

 

Dessen ungeachtet liegt die weitere Voraussetzung einer Wiederholungsgefahr 

nicht vor, dass sich eine solche aufgrund konkreter Umstände abzeichnen 

muss. Die Ausführungen der Beklagten zu einer etwaigen Aufhebung der den 

Kläger begünstigenden Verwaltungsakte bleiben völlig vage im Bereich des 

Ungefähren und abstrakt Möglichen. Derartige Spekulationen sind nicht geeig-

net, eine Wiederholungsgefahr zu begründen. So hat die Vertreterin der Beklag-

ten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat auch ausgeführt, dass eine 

"Wiederholungsgefahr" nicht in Bezug auf den Kläger, wohl aber hinsichtlich 

anderer (vermeintlich) minderjähriger ausländischer Personen bestehe. 

 

b) Die Beklagte kann ihr Interesse an einer Sachentscheidung auch nicht damit 

begründen, dass sich die Rechtsfrage, unter welchen Voraussetzungen im 
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Rahmen der Feststellung der Minderjährigkeit nach § 42f SGB VIII ein ärztli-

ches Gutachten einzuholen sei, für die Gestaltung ihrer Rechtsbeziehung ge-

genüber anderen jungen ausländischen Flüchtlingen bedeutsam sei, die unbe-

gleitet in ihren Zuständigkeitsbereich einreisen. 

 

Das Interesse, eine bloße Rechtsfrage zu klären, die für die künftige Entste-

hung von Rechtsverhältnissen einer Partei mit anderen Personen (als dem ak-

tuellen Prozessgegner) Bedeutung haben kann, ist in der Regel nicht schutz-

würdig (BVerwG, Urteil vom 14. Januar 1965 - 1 C 68.61 - BVerwGE 20, 146 

<155>). Von diesem Grundsatz hat das Bundesverwaltungsgericht eine Aus-

nahme anerkannt für den Fall, dass sich die  Sachentscheidung auf bereits be-

stehende Rechtsverhältnisse zu Dritten auswirken und wegen der Eigenart der 

Materie eine Prüfung der klärungsbedürftigen Rechtsfrage durch das Bundes-

verwaltungsgericht nur in einem Revisionsverfahren erreicht werden kann, in 

dem sich die Hauptsache bereits vor der revisionsgerichtlichen Entscheidung 

erledigt hat. Denn in einem solchen Fall liefe die Vorenthaltung einer revisions-

gerichtlichen Entscheidung unter Hinweis auf die eingetretene Erledigung der 

Sache nach auf eine Verweigerung des revisionsgerichtlichen Rechtsschutzes 

hinaus (BVerwG, Urteil vom 25. April 1989 - 9 C 61.88 - BVerwGE 82, 41 <44> 

m.w.N.). Die Voraussetzungen dieser Ausnahme liegen entgegen der Auffas-

sung der Beklagten nicht vor. 

 

Die Beklagte hat schon nicht konkret dargetan, dass sie derzeit mit einem Fall 

der vorläufigen Inobhutnahme befasst wäre, in dem eine Altersbestimmung 

vorgenommen werden müsse, bei der sich die Frage nach den Voraussetzun-

gen einer ärztlichen Untersuchung in vergleichbarer Weise stellen würde. Die 

Darlegung des trotz Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache fortbeste-

henden Sachbescheidungsinteresses ist Sache desjenigen, der der Erledigung 

der Hauptsache unter Berufung auf ein solches Interesse widerspricht, ohne 

dass dem Bundesverwaltungsgericht eine Aufklärungspflicht hinsichtlich eines 

möglichen Feststellungsinteresses obläge (BVerwG, Beschluss vom 25. März 

2010 - 1 WB 42.09 - Buchholz 450.1 § 19 WBO Nr. 3 Rn. 20).  
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Darauf kommt es aber nicht entscheidend an. Denn es fehlt zudem an der wei-

teren Voraussetzung, dass die in Rede stehende Rechtsfrage nur in einem 

Rechtsstreit geklärt werden kann, der sich im Zeitpunkt der (revisions-)

gerichtlichen Entscheidung bereits in der Hauptsache erledigt hat. 

 

Die Beklagte geht - soweit in diesem Zusammenhang von Interesse - der Sache 

nach davon aus, dass die Monatsfrist des § 42b Abs. 4 Nr. 4 SGB VIII zur 

Durchführung des Verteilungsverfahrens bereits mit der vorläufigen Inobhut-

nahme zum Zwecke der Feststellung der Minderjährigkeit zu laufen beginne, 

das behördliche Verfahren zur Altersbestimmung nach § 42f SGB VIII aber in 

der Regel nicht in so kurzer Zeit abgeschlossen werden könne, dass es möglich 

sei, das Verteilungsverfahren fristgerecht durchzuführen. Daher sei sie gemäß 

§ 42a Abs. 4 Satz 3 SGB VIII gehalten, gegenüber dem Bundesverwaltungsamt 

den Ausschluss der Verteilung anzuzeigen, was nach § 42a Abs. 6 SGB VIII zur 

Beendigung der vorläufigen Inobhutnahme führe. Mit Rücksicht auf diese Rege-

lungssystematik nehme sie die betreffenden ausländischen Personen - und so 

auch den Kläger - (gewissermaßen vorsorglich) gemäß § 42 SGB VIII in Obhut. 

Das habe aber wiederum zur Folge, dass sich ein etwaiges verwaltungsgericht-

liches Verfahren, in dem es um ihre Verpflichtung zur vorläufigen Inobhutnahme 

gemäß § 42a SGB VIII gehe, typischerweise erledige, bevor über die Frage, 

unter welchen Voraussetzungen im Rahmen der Altersfeststellung nach § 42f 

SGB VIII ein ärztliches Gutachten einzuholen sei, entschieden werden könne. 

Bereits die Grundannahme der Beklagten bezüglich des Zeitpunktes, zu dem 

die Monatsfrist im Sinne des § 42b Abs. 4 Nr. 4 SGB VIII in Lauf gesetzt wird, 

trifft nicht zu, sodass die daran anknüpfenden Ausführungen nicht zu überzeu-

gen vermögen.    

 

Aus der Gesamtschau von Wortlaut und Systematik des Gesetzes sowie seiner 

Entstehungsgeschichte unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck der Alters-

feststellung ergibt sich vielmehr hinreichend deutlich, dass die Monatsfrist (erst) 

mit der Feststellung der Minderjährigkeit zu laufen beginnt. Es ist daher nicht 

ausgeschlossen, dass die von der Beklagten in den Mittelpunkt ihres Interesses 

gerückte Frage nach den Voraussetzungen, unter denen im Rahmen der Al-

tersbestimmung nach § 42f SGB VIII eine ärztliche Untersuchung zu veranlas-
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sen ist, in einem verwaltungsgerichtlichen (Revisions-)Verfahren beantwortet 

werden kann. Im Einzelnen: 

 

Schon der Wortlaut des § 42b SGB VIII legt nahe, dass die Monatsfrist erst zu 

laufen beginnt, wenn die Minderjährigkeit des Betreffenden feststeht. Zwar lässt 

die Formulierung des § 42b Abs. 4 Nr. 4 SGB VIII, wonach die Durchführung 

eines Verteilungsverfahrens ausgeschlossen ist, wenn sie nicht innerhalb eines 

Monats "nach Beginn der vorläufigen Inobhutnahme" erfolgt, bei isolierter Be-

trachtung das Verständnis zu, dass die Monatsfrist an jedwede vorläufige Inob-

hutnahme unabhängig von ihrem Rechtsgrund anknüpft. Eine solche Auslegung 

würde jedoch ignorieren, dass das Verteilungsverfahren nach § 42b SGB VIII 

nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift in Absatz 1 Satz 1 sowie Ab-

satz 4 ausschließlich "Kinder und Jugendliche", also Personen betrifft, die min-

derjährig sind (vgl. § 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB VIII). Personen, die nicht min-

derjährig sind, werden nicht nach Maßgabe dieser Vorschrift verteilt.  

 

Der durch den Wortlaut nahegelegte Befund wird durch den systematischen 

Zusammenhang des § 42b SGB VIII mit den weiteren Regelungen des Ersten 

Abschnitts des Dritten Kapitels des Achten Buches Sozialgesetzbuches unter-

strichen. Die §§ 42c bis e SGB VIII beziehen sich auf das Verteilungsverfahren 

nach § 42b SGB VIII und setzen ebenfalls die Minderjährigkeit der betreffenden 

Person voraus. Des Weiteren ist die Minderjährigkeit Voraussetzung für die In-

obhutnahme nach § 42 SGB VIII und die vorläufige Inobhutnahme nach § 42a 

SGB VIII. Eine (vorläufige) Inobhutnahme Volljähriger ist rechtlich nicht zuläs-

sig, sie ist gesetzlich vielmehr ausgeschlossen.  

 

Von diesem Grundsatz macht lediglich § 42f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII insoweit 

eine Ausnahme, als er die vorläufige Inobhutnahme für Zwecke der Altersbe-

stimmung, bei der es sich um eine unselbstständige Verfahrenshandlung im 

Sinne von § 44a VwGO handelt, nicht nur für eindeutig Minderjährige, sondern 

darüber hinaus auch für solche Personen öffnet, bei denen die Minderjährigkeit 

nicht ohne Weiteres feststeht, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. 

Dies ergibt sich aus der Formulierung, dass die Minderjährigkeit "im Rahmen 

der vorläufigen Inobhutnahme" festzustellen ist. Nach der Konzeption des Ge-
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setzes wird ausschließlich für die Zwecke und Dauer der Altersfeststellung in 

Kauf genommen, dass unter Umständen auch eine schon volljährige Person 

vorläufig in Obhut genommen wird. Dies spiegelt sich auch im weiteren Wortlaut 

der Vorschrift wider: Während alle anderen Vorschriften des Ersten Abschnitts 

des Dritten Kapitels des Achten Buchs Sozialgesetzbuch die Minderjährigkeit 

voraussetzen, indem sie sich ausdrücklich auf "Kinder und Jugendliche" bezie-

hen, spricht allein § 42f Abs. 1 Satz 1 SGB VIII zurückhaltend und eine Volljäh-

rigkeit in Kauf nehmend von der "ausländischen Person".  

 

Abgesehen von der Feststellung der Minderjährigkeit gemäß § 42f SGB VIII 

setzen somit alle anderen Maßnahmen der zuständigen Stellen im Zusammen-

hang mit der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, der vorläufigen Inobhutnahme 

nach § 42a SGB VIII und der Verteilung nach § 42b bis e SGB VIII voraus, dass 

die Minderjährigkeit des Betreffenden feststeht. Minderjährigkeit ist m.a.W. eine 

Tatbestandsvoraussetzung, deren Vorliegen positiv festgestellt worden sein 

muss, entweder um daran anknüpfende Tatbestandsvoraussetzungen zu erfül-

len oder um die in den betreffenden Vorschriften geregelten Rechtsfolgen aus-

zulösen. Demzufolge setzt auch der Beginn der Inobhutnahme im Sinne des 

§ 42b Abs. 4 Nr. 4 SGB VIII voraus, dass die Minderjährigkeit feststeht. 

 

Für dieses Verständnis spricht auch die Gesetzeshistorie. Der Entwurf der Bun-

desregierung für ein Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung 

und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (BT-Drs. 18/5921) sah in 

Art. 1 Nr. 4 die Einfügung der §§ 42a bis 42e über die vorläufige Inobhutnahme 

in das Achte Buch Sozialgesetzbuch vor, enthielt aber keine Vorschrift zur 

Durchführung einer Altersbestimmung. Er setzte vielmehr voraus, dass es sich 

bei den betreffenden Personen um Kinder oder Jugendliche im Sinne des Ge-

setzes handele. Erst auf Anregung des Bundesrats (BT-Drs. 18/6289 S. 2) ist in 

den Ausschussberatungen die Vorschrift des § 42f SGB VIII zur Altersbestim-

mung eingefügt worden. Die Begründung der Beschlussempfehlung führt inso-

weit aus, dass eine Regelung zur Altersfeststellung erforderlich sei, um spätere 

Auseinandersetzungen über Altersfragen zu vermeiden (BT-Drs. 18/6392 

S. 20). Dem ist zu entnehmen, dass der Gesetzgeber eine frühzeitige und end-

30 

31 



- 12 - 
 
 

gültige Klärung von Altersfragen "im Rahmen der vorläufigen Inobhutnahme" 

vor Augen hatte.  

 

Das Normverständnis wird durch teleologische Erwägungen getragen. Die 

Feststellung der Minderjährigkeit nach § 42f SGB VIII soll vermeiden, dass 

nachfolgende Maßnahmen der Jugendhilfe (Inobhutnahme gemäß § 42 

SGB VIII oder Gewährung von Hilfen zur Erziehung) revidiert und rückabgewi-

ckelt werden müssen, weil sich nachträglich herausstellt, dass der Betreffende 

gar nicht minderjährig ist. Sie soll zudem weitestmöglich sicherstellen, dass in 

ihrer Persönlichkeit bereits weiter entwickelte junge Erwachsene in der fälschli-

chen Annahme ihrer Minderjährigkeit nicht gemeinsam mit Kindern und Jugend-

lichen in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht werden, die für 

einen dauerhaften Aufenthalt konzipiert sind.  

 

Der Senat verkennt insoweit nicht, dass der mit §§ 42a ff. SGB VIII ebenfalls 

verbundene Zweck einer Verteilung des betreffenden Personenkreises im Bun-

desgebiet innerhalb recht kurzer Zeiträume möglicherweise nicht vollständig 

erreicht werden kann, wenn gegebenenfalls zunächst die verwaltungsgerichtlich 

inzident überprüfbare Altersbestimmung abgewartet werden muss. Dies ist aber 

eine unvermeidbare Folge dessen, dass auch die Verteilung nach Maßgabe der 

§§ 42b bis e SGB VIII an die Minderjährigkeit der betreffenden Personen an-

knüpft und das Gesetz damit selbst den mit ihm verbundenen Beschleuni-

gungseffekt unter diesen Vorbehalt stellt. 

 

Gegenteiliges ergibt sich schließlich auch nicht aus § 42f Abs. 3 Satz 1 

SGB VIII. Nach dieser Vorschrift haben Widerspruch und Klage gegen die Ent-

scheidung des Jugendamtes, aufgrund der Altersfeststellung nach § 42f 

SGB VIII die vorläufige Inobhutnahme nach § 42a SGB VIII oder die Inobhut-

nahme nach § 42 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VIII abzulehnen oder zu beenden, 

keine aufschiebende Wirkung. Diese Vorschrift ändert nichts daran, dass alle 

Vorschriften des Ersten Abschnitts des Dritten Kapitels des Achten Buchs Sozi-

algesetzbuch mit Ausnahme der vorläufigen Inobhutnahme zum Zwecke der 

Altersbestimmung voraussetzen, dass die betreffende Person minderjährig ist.  
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3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1, § 188 Satz 2 Halbs. 1 

VwGO. Die Beklagte ist in dem allein noch streitgegenständlichen kontradiktori-

schen Verfahren um die Feststellung der Hauptsacheerledigung unterlegen und 

hat deshalb die Kosten des Verfahrens zu tragen (§ 154 Abs. 1 VwGO). § 161 

Abs. 2 VwGO, der eine Kostenverteilung nach Billigkeitsgesichtspunkten er-

möglicht, bezieht sich nur auf die Beendigung des Verfahrens durch überein-

stimmende Erledigungserklärungen und ist auf den vorliegenden Fall der einsei-

tig gebliebenen Erledigungserklärung nicht anwendbar (vgl. u.a. BVerwG, Urteil 

vom 1. September 2011 - 5 C 21.10 - juris Rn. 18 m.w.N.). 

 

 

Vormeier   Stengelhofen-Weiß    Dr. Störmer 

 

  Dr. Harms     Holtbrügge 
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